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 Stadt Nürnberg 
 Finanzreferat 
   

Stadt Nürnberg  -  90317 Nürnberg 
 
020 
 
An die 
Mitglieder des Stadtrates 
 

Rathausplatz 2 
 
e-mail: ref.ii@stadt.nuernberg.de. 
Internet: http://www.nuernberg.de 
 
Sprechzeiten: 
Montag, Dienstag und Donnerstag 
8.30 - 15.30 Uhr, 
Mittwoch und Freitag 
8.30 - 12.30 Uhr 
oder nach Vereinbarung  
 
Telefonzentrale: (0911) 231 - 0 
 

U-Bahnlinie 1 
Haltestelle Lorenzkirche 
Buslinie 36,46,47 
Haltestelle Rathaus 
 
Stadtsparkasse Nürnberg
BLZ 760 501 01 
Konto 1 010 941 
 
Postbank Nürnberg 
BLZ 760 100 85 
Konto 15-854 
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Informationen über die Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Nürnberg 
 
 
Sehr geehrte Frau Kollegin, 
sehr geehrter Herr Kollege, 
 
mit dem 01.01.2005 hat die Stadt Nürnberg als eine der ersten deutschen Großstädte ihren 
kameralen Rechnungsstil durch die Doppik („Doppelte Buchführung in Konten“) abgelöst. Die 
für die Umstellung notwendige Genehmigung nach Art. 117 a GO hat das Bayerische 
Staatsministerium des Innern mit Bescheid vom 13.12.2004 erteilt. Danach hat sich die Stadt 
bei ihren Umstellungsmaßnahmen an den von der Ständigen Konferenz der Innenminister 
und -senatoren der Länder (IMK) am 21.11.2003 gebilligten Musterregelungen für eine dop-
pische Gemeindehaushaltsverordnung (E-GemHVO) zu orientieren. Der mit der Prüfung der 
Eröffnungsbilanz beauftragte Bayerische Kommunale Prüfungsverband (BKPV) hat bei sei-
ner Prüfung auf die Musterregelungen und auf die Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie 
der Stadt Nürnberg (BewertR NRN) sowie den Entwurf der Bewertungsrichtlinie Bayern  
(BewertR Bayern-E) abgestellt. 
 
Aufgrund seiner Erfahrungen mit der Doppik bei Kommunen und wegen der Komplexität der 
Eröffnungsbilanz der Stadt Nürnberg sowie ihrer langfristigen Bedeutung für die kaufmänni-
sche Buchführung in der Stadtverwaltung wurde der BKPV in Abstimmung mit dem Rech-
nungsprüfungsamt beauftragt, die Eröffnungsbilanz im Rahmen einer vorgezogenen überört-
lichen Rechnungsprüfung zu prüfen. Wesentlich für diese vorgezogene Einschaltung des 
BKPV war insbesondere das Kostenargument, da die Eröffnungsbilanz von ihm in Kürze 
ohnedies überörtlich (und damit gleichfalls gebührenpflichtig) geprüft worden wäre.  
 
Mit Schreiben vom 12.06.2006 hat der BKPV nun seinen Bericht vom 02.06.2006 über die 
überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 vorgelegt und in seiner Schluss-
bemerkung festgestellt, dass sich die Eröffnungsbilanz und der Anhang insgesamt an der 
Musterregelung der IMK sowie an den Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinien der Stadt 
Nürnberg orientieren. Im vorliegenden BKPV-Prüfungsbericht wird im Ergebnis die Eröff-
nungsbilanz der Stadt bestätigt. Aufgrund der Größenordnung des Umstiegs von kameraler 
Darstellung auf kaufmännische Regeln war eine beanstandungsfreie erstmalige Bilanzierung 
nicht möglich, so dass der BKPV gewisse Einschränkungen machen musste.  
 




